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Was ändert sich?
• Der/Die Ausländer/-in muss im Regelfall zweimal bei der 

Behörde erscheinen.
• Der Antrag sollte einige Wochen vor Ablauf der Aufenthalts-

erlaubnis gestellt werden. Die Ausländer  werden rechtzeitig 
vorher angeschrieben.

• Die Antragsannahme pro Person dauert voraussichtlich 
mindestens 25 Minuten.

• Vorsprache bei der ABH zur Beantragung eines EAT ist daher 
nur noch nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

• Bearbeitungsdauer bei der Bundesdruckerei beträgt 
voraussichtlich ca. 4 Wochen.

• Die Gebühren werden voraussichtlich deutlich steigen
• Die bisherigen unbefristeten Aufenthaltstitel behalten bis zum 

Ablauf des Passes ihre Gültigkeit jedoch längstens bis zum 
30.04.2021



Sie möchten mehr über den EAT 
wissen?

• Es gibt in 15 verschiedenen Sprachen 
Flyer und auch eine ausführliche 
Broschüre über den EAT

• Im Internet gibt es unter 
www.bamf.de/eaufenthaltstitel.de
umfassende Informationen

• Oder Sie fragen uns jetzt oder während 
unserer Öffnungszeiten!!!


